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Vorwort 

Schon zweimal in diesem Jahrhundert war umfangreichen Arbeiten zur Kodi-
fizierung des Rechts der Staatenhaftung nach Völkerrecht kein Erfolg beschie-
den. Über bloße Entwürfe sind weder die Kodifikationskonferenz des Völker-
bundes aus dem Jahre 1930 noch nach dem 2. Weltkrieg das erste ILC-Projekt 
über die Verantwortlichkeit der Staaten filr Unrechtshandlungen auf ihrem Ter-
ritorium gegenüber Ausländern hinausgelangt. Nunmehr drohen auch die beiden 
Folgeprojekte der ILC, das im Jahre 1963 neu aufgenommene Projekt über die 
Kodifizierung der allgemeinen Regeln der Staatenverantwortlichkeit und die im 
Jahre 1973 in Angriff genommenen Arbeiten über die Haftung der Staaten fiir 
Schadensfolgen aus nicht völkerrechtswidrigen Tätigkeiten, im Ergebnis fehlzu-
schlagen. Je weiter sich diese Arbeiten ihrem Ende nähern, je deutlicher zeigt 
sich: Weder das ILC-Projekt über die Staatenverantwortlichkeit noch das Pro-
jekt über die Staatenhaftung filr Schadensfolgen aus nicht völkerrechtswidrigen 
Tätigkeiten weisen einen konzeptionell tragfiihigen Ansatz auf, der die Rechts-
lage de lege Iata erfaßt und filr Anpassungen an die sich - vor allem im Um-
weltrecht - rasch weiterentwickelnde Materie offen bleibt. 

Tatsächliche Gründe filr diese zielgefährdenden Defizite liegen zum einen in 
den Verwerfungen der Staatenwelt durch zwei Weltkriege, die ideologiefreie 
haftungsrechtliche Konzepte in diesem Jahrhundert über weite Strecken verhin-
dert haben. Zum anderen wird immer deutlicher, in welchem Maße sich die 
Staaten sowohl intern als auch in ihrem Verhältnis zueinander im Zuge der 
weltweiten Entwicklungen verändert haben und weiter verändern. Aus politisch 
wie wirtschaftlich eher geschlossenen Gebilden mit strikten Souveränitätsan-
sprüchen werden zunehmend Verwalter gemeinsamer Ziele, gestützt auf regio-
nale und in steigendem Umfang auch auf globale Konventionen, Abkommen 
und Vereinbarungen. Diese Entwicklung beruht auf der im UN-System veran-
kerten globalen Nachkriegsordnung und dem hiermit auf nationaler Ebene kor-
respondierenden Verfassungskonzept offener Demokratien. Für die neuen 
grenzüberschreitenden und internationalen Ordnungsaufgaben, die sich aus der 
schrittweisen Durchsetzung globaler Mobilität von Bevölkerungen und privaten 
Wirtschaftsunternehmen sowie aus der Freisetzung weltweiter Wirtschafts- und 
Kapitalströme von staatlichen Beschränkungen ergeben, lassen sich aus dem 
UN-System nur unvollständige Lösungen ableiten. 
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Schwerpunktmäßig bleiben durch die Internationalisierungsentwicklungen 
verschärften Ordnungs- und Regelungsaufgaben in der nationalen und in der 
kooperativen Verantwortung der Staaten. Die Bewältigung des internationalen 
Terrorismus, die internationale Kriminalitätsbekämpfung, die Sicherheit vor 
Fremdenhaß und systematischer Ausländerfeindlichkeit und, nicht zuletzt, die 
Wahrung natürlicher Lebensgrundlagen durch Einbeziehung grenzüberschrei-
tenden und internationalen Umweltschutzes stehen hierbei im Vordergrund. Zur 
Struktur internationalisierter Regelungs- und Verwaltungsaufgaben der Staaten 
auf diesen Gebieten gehört eine grundlegend veränderte Stellung von Privatper-
sonen, seien es Einzelpersonen oder Unternehmen. Während Privatpersonen im 
klassischen zwischenstaatlichen Verkehr allenfalls vereinzelt vorkamen, sind sie 
nunmehr Ausgangspunkt und in zunehmendem Maße Mittelpunkt neuartiger 
Aufgaben- und Verantwortungsbeziehungen. Neuartig ist hierbei weniger die 
Art der Aufgabenstellung als ihre Dimension. Sie ist unmittelbare Folge erwei-
terter Möglichkeiten und Rechte der Privatperson im internationalen Verkehr. 

Die Dimension dieser tatsächlichen Veränderungen im Verhältnis von Staaten 
und Privatpersonen wird in den Kodifikationsarbeiten der ILC nicht hinreichend 
berücksichtigt. Alle Haftungsbeziehungen zwischen Staaten dem einen und um-
fassenden "Prinzip" zu unterstellen, daß, wer selbst Völkerrecht verletze, auch 
die rechtlichen Verletzungsfolgen zu tragen habe, ist inhaltlos und tautologisch. 
Diesem "Prinzip" wird, wiederum durch rein theoretische Deduktion, der Kom-
plex einer Staatenhaftung ohne Völkerrechtsverletzung gegenübergestellt. Da-
bei entstehen grundlegende Schwierigkeiten: von der Abstraktionshöhe rein se-
kundärrechtlicher Regeln her ist der Komplex einer Staatenverantwortlichkeit 
filr Völkerrechtsverletzungen nicht kodifizierbar. Die Ableitung eines geson-
derten Kodifikationsprojekts, einer Staatenhaftung ohne Verantwortlichkeit, aus 
diesem abstrakten Ansatz stimmt bereits im Ausgangspunkt nicht mit der 
Rechtslage de lege lata überein. Oe lege ferenda bedeutete sie einen Rück-
schritt. Denn die wichtigste Haftungsart, die Haftung der Staaten fiir mangelnde 
"due diligence", findet systematisch weder im ILC-Projekt der Staatenverant-
wortlichkeit noch in demjenigen der Staatenhaftung ohne Verantwortlichkeit 
ihren gesicherten Platz. 

Die Staatenpraxis spricht demgegenüber eine andere, weit modernere Spra-
che. Auf ihr liegt, nach einer kritischen Auseinandersetzung mit der Völker-
rechtstheorie und den Kodifikationsprojekten der ILC, der Schwerpunkt der 
vorliegenden Untersuchung. Er wird seinerseits dominiert von den Entwicklun-
gen im Umweltvölkerrecht Das wesentliche Ergebnis aller untersuchten Berei-
che der Staatenpraxis vom herkömmlichen Fremdenrecht, über seine Weiter-
entwicklung im Flüchtlingsrecht und in den Menschenrechtskonventionen, dem 
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Schutz ausländischer Diplomaten und Missionen, der völkerrechtlich verbote-
nen Gewaltanwendung durch Privatpersonen, bis hin zum grenzüberschreiten-
den und internationalen Umweltschutz, ist die Herausbildung einzelner Haf-
tungsregeln, die von den materiellen Grundregeln der betreffenden Materien 
geprägt sind. Wichtigste Haftungsart ist hierbei übereinstimmend die "due dili-
gence"-Haftung der Staaten, die gattungsmäßig ihrerseits ein flexibles Haf-
tungskonzept darstellt. Seine Bandbreite reicht, je nach Ausgestaltung der haf-
tungsrechtlichen "due diligence"-Anforderungen, von der deliktischen Haftung 
fiir Völkerrechtsverletzungen bis hin zur Gefahrtragungshaftung fiir Zufalls-
schäden. Der Entwicklung im modernen Völkerrecht entsprechend ist die 
Struktur dieser Haftungsregeln funktionsbezogen und nicht aktionsbezogen. 

Die vorliegende Untersuchung wurde von der Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes im Jahre 1992 als Habilita-
tionsschrift angenommen. Aufgrund der Tragweite der Rio-Konferenz aus dem-
selben Jahr fiir den Schwerpunkt der Untersuchung, das globale Umweltrecht, 
wurden die Ergebnisse dieser Konferenz sowie die Grundzüge der anschließen-
den Implementierungsdiskussion bis Ende 1996 nachträglich eingearbeitet. 
Meinem verehrten akademischen Lehrer, Herrn Professor Dr. Dr. Dr. h. c. mult. 
Georg Ress, danke ich sehr herzlich fiir die Anregung des Themas und fiir die 
langjährige begleitende Unterstützung. In Herrn Ress, in Herrn Professor Dr. 
Wilfried Fiedler, dem ich ebenso herzlich fiir die Erstellung des Zweitgutach-
tens danke, wie in der gesamten Saarbrücker Fakultät, habe ich große, ermuti-
gende wissenschaftliche Weiträumigkeit erfahren. Sie war mehr als nur eine 
Förderung, sie war eine wichtige Voraussetzung fiir die erfolgreiche Durchfiih-
rung der gesamten Arbeit. 

Erstellt wurde die Untersuchung während meiner Zeit als Referent am Hei-
delberger Max Planck-Institut fiir ausländisches öffentliches Recht und Völker-
recht. Meine schwerpunktmäßige Referentätigkeit in dieser Zeit fiir die Verein-
ten Nationen und das internationale Wirtschaftsrecht war eine glückliche the-
matische Verbindung zu den komplexen Anwendungsbereichen im Recht der 
Staatenhaftung. Für die glänzenden und großzügig gewährten Arbeitsmöglich-
keiten am Heidelberger Institut danke ich den Direktoren. In den Dank schließe 
ich die früheren Direktoren, die Herren Professoren Dr. Dr. h. c. Rudolf Bern-
hardt und Dr. Dr. h. c. Kar! Doehring ein, denen ich verbunden bleibe. Ein 
Rückblick auf die Heidelberger Zeit wäre unvollständig ohne Erwähnung der 
Freunde unter den weltweit vertretenen ausländischen Gästen und unter den Re-
ferenten, von denen bereits einige vor mir und mit mir den Weg zurück an die 
Universitäten in Deutschland bzw. im europäischen Ausland gegangen sind. Die 
Vielfalt der Anregungen aus dieser Zeit fiir die eigene wissenschaftliche Arbeit 
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kann hier nur insgesamt hervorgehoben, nicht im einzelnen aufgeschlüsselt 
werden. 

Bochum im März 1997 Joachim Wolf 
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Erster Teil 

Grundlegung 

§ 1 Gegenstand und Entwicklung 
der Staatenhaftung für Privatpersonen 

Die Gründe filr die globalen Herausforderungen unserer Zeit liegen zuneh-
mend weniger im politisch-militärischen Konfliktpotential rivalisierender Staa-
ten. Beherrschende Gefahrenquellen sind heute vielfiiltige Formen der Umwelt-
zerstörung, Klimaveränderungen durch exzessive Nutzung natürlicher Lebens-
grundlagen, die Entstehung internationaler Flüchtlingsströme aus Ländern mit 
Bürgerkriegssituationen oder wirtschaftlichen Notlagen, der internationale Ter-
rorismus und die Unterwanderung staatlicher Ordnung durch organisiertes Ver-
brechen. Um die Bewältigung dieser Gefahren durch die Staaten geht es, aber 
die Staaten sind nicht ihre primären Urheber. Privatpersonen nehmen als Ein-
zelne, als organisierte Gruppen und als rechtlich verselbständigte Unternehmen 
und Organisationen neben den Staaten auf weite Bereiche des internationalen 
Lebens Einfluß. 

A. Rechtliche und tatsächliche Ausgangslage 

Im Recht der Staatenhaftung gab es seit jeher Regeln, welche in bestimmten 
Fällen die Haftung des Staates filr Handlungen von Privatpersonen vorsahen. 
Große praktische Bedeutung haben diese Haftungsregeln nie erlangt, so lange 
das Völkerrecht im wesentlichen auf die politischen Beziehungen von Staat zu 
Staat begrenzt war. Einem Staat, so lautet das unveränderte Dogma, können nur 
Handlungen und Unterlassungen seiner eigenen Organe und Amtsträger zuge-
rechnet werden, nicht dagegen Handlungen von Privatpersonen1• Zu einem zen-

1 Aus der Rechtsprechung vgl. den Schiedsspruch Bagge's im Finnish Shipowner's-Fall (1934), 
RIAA 3, 1501 ; Korfu Kanal, ICJ Reports 1949, 18; United States Diplomatie and Consular Staff in 
Tehran, ICJ Reports 1980, 30; British Property in Spanish Morocco (1925), RIAA 2, 709 f. ; Janes 
(1925), RIAA 4, 86; Kennedy (1927), RIAA 4, 194; Lovett, Moore, Arbitra-tions, vol. 3, 2991; 
Oberlanderand Messenger (US v. Mexiko), US Foreign Relations (1897), 387. Aus dem Schrift-
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tralen Prinzip der Staatenhaftung wurde diese Nichtzurechenbarkeit privater 
Tätigkeiten durch die von Grotius aus dem Römischen Recht in das Völkerrecht 
übernommene Regel: "Keine Haftung ohne eigene Schuld"2• Damit war eine 
Weichenstellung vollzogen, bei der es in den Grundlagen bis heute geblieben 
ist, trotz eines völlig neuen Verschuldensbegriffs und trotz zahlreicher sonstiger 
Modifikationen beim Schadenserfordernis und im Bereich der Kausalität. Die 
strikte Nichtzurechenbarkeit privaten Handeins zum Staat schließt eine delikts-
rechtliche Verantwortlichkeit des Staates filr Handlungen von Privatpersonen 
nach verbreiteter Auffassung schon im Ansatz aus3• Stattdessen ist von Staaten-
haftung "im Zusammenhang mit", "aufgrund von", "anläßlich" privater Hand-
lungen etc. oder von "Privatpersonen als Verursacher völkerrechtlicher Delik-
te"4 die Rede, alles aus dem Bemühen gewählte Formulierungen, die außer-
staatliche Tätigkeit Privater als Deliktsgrundlage zu umgehen, obwohl an ihr als 
faktische Schädigungsgrundlage festgehalten wird. Nicht die private Tat und 
ihre Folgen sollen die völkerrechtliche Haftung des Staates tragen, sondern des-
sen eigene Verfehlungen: mangelndes Einschreiten und mangelnde tatsächliche 
Kontrolle, fehlende bzw. unzureichende rechtliche Regelungen, Versäumnisse 
bei der gerichtlichen Ahndung und Verfolgung der Täter usw. Die allgemeinen 
Regeln über das Völkerrechtsdelikt sind beherrscht von dem Satz: jede einem 
Staat zurechenbare Völkerrechtsverletzung begründet die Pflicht dieses Staates 
zur Wiedergutmachung des begangenen Unrechts\ gleichgültig, ob es sich um 

turn vgl. Jimenez de Arechaga, 189 RdC (1978 1), 283; Mössner, Privatpersonen als Verursacher 
völkerrechtlicher Delikte, 63 ff.; Kimminich, Völkerrechtliche Haftung filr das Handeln Privater, 
241; Gusy, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Staaten filr Handlungen Privater, 585; Epi-
ney, Aktionen Privater, 106 ff.; Sperduti, in: Bernhardt (ed.), EPIL, Responsibility of States ftlr 
Activities ofPrivate Law Persons; Wolf, Zurechnungsfragen, 232. 

2 Grotius, De iure belli ac pacis, 2. Buch Kap. I 7: "That any one without any fault of his own, is 
bound by the acts ofhis agents, is not apart ofthe law ofnations" . Und im 21. Kapitel des 2. Bu-
ches heißt es: "A civil community, like any other community, is not bound by the act ofan indivi-
dual member thereof, without some act of its own, or some omission". Lauterpacht (Private Law 
Sources and Analogies of International Law, 1970, 135) identifiziert das staatliche Verschulden 
mit den von Grotius angefilhrten Sondertatbeständen "patientia" und "receptus". "This 'fault ofhis 
own"' meint Lauterpacht, "lies in patientia and receptus, i.e. in the sharing in the crime by 'allo-
wing' or 'receiving"'. Zu den Problemen des Verschuldensbegriffs s. unten 2. Teil, § 4 AI und § 5 
All. 

3 Brownlie, State Responsibility, 163; Gusy, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Staaten 
filr Handlungen Privater, 585. 

4 Mössner, Privatpersonen als Verursacher völkerrechtlicher Delikte, 63; Amerasinghe, Injuries 
to Aliens, 93. 

s So die ständige internationale Rechtsprechung, vgl. StlGH im Chorzow Factory-Fall, PCIJ 
Ser.A No. 17, 17; Dickson Car Wheel Company, RIAA 4, 678; Armstrong Cork Company, RIAA 
14, 163; International Fisheries Company, RIAA 4, 701 ; Zemanek, in: Bernhardt (ed.), EPIL, Re-
sponsibility of States: General Principles, 362. 
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die Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Staatenpflichten handelt. 
Dieselbe Grundregel wird auch den Haftungstallen anläßlich von Handlungen 
Privater zugrundegelegt, durch welche andere Staaten in Form grenzüber-
schreitender physischer Auswirkungen oder durch die Verletzung ihrer Staats-
angehörigen unter fremder Jurisdiktion zu Schaden kommen. Deliktsrechtlich 
zentral ist in jedem Fall eine dem in Anspruch genommenen Staat zurechenbare 
eigene Völkerrechtsverletzung. 

Ein Blick auf die Realität internationaler Verflechtungen läßt Zweifel auf-
kommen, ob eine solche deliktsrechtliche Konzeption als generelle Grundlage 
filr ein völkerrechtliches Haftungsregime noch geeignet ist. Diese Zweifel knüp-
fen an die vielfaltigen faktischen, politischen und vertraglichen Involvierungen 
der Staaten in grenzüberschreitende und internationale Tätigkeiten privater 
Rechtssubjekte an. Wenn ersichtlich nicht mehr die Staaten selbst, sondern pri-
vate Akteure einen von anderen Staaten erlittenen Schaden oder eine Störung in 
den internationalen Beziehungen ausgelöst haben, ist es dann noch angebracht, 
jede völkerrechtliche Haftung durch das Nadelöhr konkreter Verfehlungen und 
Versäumnisse der eigenen staatlichen Organe und Amtsträger zu zwängen? 
Dem Zuschnitt allgemeiner Deliktsregeln auf den Staat stehen heute nichtstaat-
lich-private Akteure gegenüber, die nach diesen Deliktsregeln selbst bedeutsa-
me Einflüsse auf die Gestaltung internationaler Lebensverhältnisse haftungs-
rechtlich durch "ihren" Staat mediatisieren können. Das kann zu erheblichen 
Haftungsrestriktionen und Vorteilsverschiebungen fiihren. Zwar übernimmt kein 
Staat bereitwillig Haftungsrisiken, deren Verwirklichung und Ausmaß in den 
Folgen er nicht beeinflussen kann. Gerade hier liegen Unwägbarkeiten eines 
Handeins von Privatpersonen filr den Staat. Weltweite private Aktivitäten einer-
seits und wirtschaftspolitische sowie außenpolititsche Positionen der Staaten 
andererseits bewegen sich demgegenüber immer weiter aufeinander zu. Die 
Umwälzungen im Zuge des Untergangs der Sowjetunion und des Ende des kal-
ten Krieges haben diese Entwicklung verstärkt. In den Bereichen des Welthan-
dels, grenzüberschreitender Dienstleistungen und Investitionen, des Tourismus, 
der weltweiten Verkehrs- und Kommunikationsbeziehungen, erbringen private 
Unternehmen unverzichtbare Versorgungsleistungen in einer sich weiter inte-
grierenden Weltwirtschaft. Für diese Leistungen verlangen und erhalten sie von 
den Staaten Subventionen, Risikobeteiligungen bei Exportgeschäften und viel-
faltige andere Formen der Unterstützung. 

Über die Kehrseite dieser Entwicklung wird seit der Stockholmer Umwelt-
konferenz von 1972 mit dem Ziel einer Verstärkung völkerrechtlicher Haftungs-
regeln und der Herausbildung eines Umweltvölkerrechts international verhan-
delt. Teilerfolge auf diesem Weg haben die Gesamtentwicklung bisher nicht 


